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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.2013

Norm

ASVG §333 Abs4

1. ASVG § 333 heute

2. ASVG § 333 gültig ab 01.01.1990 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 642/1989

Rechtssatz

Keine Eigenschaft als Aufseher im Betrieb kommt einem Arbeitnehmer zu, dessen Weisungsbefugnisse gegenüber

Arbeitern eines anderen Unternehmens nur mit der ordnungsgemäßen Erbringung der eigenen Leistung, nichts aber

mit der Tätigkeit des anderen Arbeiters und dessen Arbeitskollegen zu tun haben.
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